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Aktenzeichen:
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Amtsgericht Bühi

flm Fdarnen des Vol[qes

LJrteil

ln denr Rechtsstreit

'fef,epool Grnb['|, vertreten durch d. Geschäftsführer Dr. Tlromas Weyrnar, Sonnenstraße ?'i,
80331 München
- Klägerin -

Prozessbevoll mächtigte:
Rechtsanwälte Baumgarten und Kollegen, Friedrichstraße 95, 10117 Berlin, Gz.:
K0052-0962024584

gegen

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Kuld, Bohnert & Kollegen, Gutenbergstraße 14,76532 Baden-Baden, Gz.:
495/14S806

wegen Forderung

hat das Amtsgericht Bühl durch die Richterin Dr. Fähndrich am 21.10.2015 auf Grund der rriündli-

chen Verhandlung vom 02.09.2015 für Recht erkannt:

Das Versäumnisurteil des Amtsgerichts Büihl vom A8.04.2A15 bleibt aufrecht erhalten.
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Tatbestand
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Die Parteien streiten um Schadenseisatz und Abnrahnkosten wegen einer Urheber-rechts-

verletzung im Internet. Dabei geht es um das Filrnwerk ,,Baby on Board".

Die Beklagte ist Inhaber eines privaten Internetzugangs.

In Online-Tauschbörsen, die auch als so genannte Peer{o-Feer Netzwerke bezeichnet wer-

den, werden Filmdateien und sonstigen Dateien von den jeweiligen Benutzern zum Down-

load angeboten. Die Nutzer des Netzwerks können die Dateien von der Festplatte des An-

bietenden ohne Entgeltzahlung herunterladen. Gleichzeitig werden die Dateien schon wäh-

rend des Vorgangs des Herunterladens wiederum anderen Nutzern zurn Download zur Ver-

fügung gestellt.

Zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen im Internet beauftragte die Klägerin den Si-

cherheitsdienstleister Guardaley Ltd. mit der Überwachung von Peer-to-Peer Netzwerken.

Der Sicherheitsdienstleister teilte der Klägerin eine Rechtsverletzung am 19.12.2009 um

21i7:A6 Uhr mit. Die Rechtsverletzung wurde der lP-Adresse 87.178.207.105 zugeorrl-

net. Durch rechtskräftigen Beschluss des LandEerichts Köln wurde die Deutsche Telekom

AG zur Fierausgabe von Namen und Anschrift des jeweiligen Anschlussinhabers verpflich-

tet. Von Seiten der Telekom wurde dann mitgeteilt, dass diese lP-Adresse dem Internetan-

schluss der Beklagtenseite zugewiesen war.

-Mit Schreiben vom 26.07.2010 wurde die Beklagtenseite durch die Prozessbevoll-mächtig-

ten der Klägerin abgemahnt und zugleicn unier Fristsetzung aufgefordert, eine strafbewehr-

te Unterlassungserklärung abzugeben.

Die Klägerin behauptet Inhaberin der Nutzungs- und Venvertungsrechte des hier rnaßgebli-

chen Films zu sein.

Die Klägerin behauptet, die Beklagte habe den Film ,,Baby on Board" öffentlich zugänglich

gemacht. Der lnternetanschluss der Beklagten als Ausgangspunkt der Rechtsgutsverlet-

zung sei durch den beauftragten Sicherheitsdienst fehlerfrei ermittelt worden. Die Klägerin

ist der Ansicht, der geltend gemachte Schadensersatz stehe ihr in der Höhe nach den

Grundsätzen der Lizenzanalogie zu.

Die Klägerin hat ursprünglich beantragt:

'1. Die Beklagtenseite wird verurteilt, an die Kläger:seite einen angemessenen Schadenser-
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satz, dessen Höhe in das Ermesscn des Gerichts gcst*lltwird, der jedoch insgesamt nicht

weniger als 400,00 € betragen soll, nebst Zinsen i.1-1.v. 5 Prozent-punkten über dern Basis-

zinssatz seit Rechtshängigkeit zu bezahlen.

2. Die Beklagtenseite wird verurteilt, an die Klägerseite einen Betrag i.H.v. 555,60 € nebst

Zinsen i.l-J.v. 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu bezahlen.

Mii Versäumnisurteil vom 08.04 .2A15 ist die Klage abgewiesen worden. Das Versäumnis-

urteil wurde der Klägerin am 17 .04.2015 zugestellt. Mit Schriftsatz vom 04.05 .2A15, bei Ge"

richi eingegangen am 06.05.2015, hat die Klägerin üinspruch eingelegt.

Die Klägerin beantragt nunmehr,

das Versäumnisurteil aufzuheben und die Beklagte wie ursprünglich beantragt zu verurtei-

len.

Die Beklagte beantragt,

das Versä u m n isu rtei I vom 08.04.2015 a ufrechtzuerha lte n.

Die Beklagte ist der Ansicht, das AmtsEericht Bühl sei örtlich unzuständig. Die Beklagie be-

streitet außerdem, dass die Klägerin tatsächlich lnhaberin der hier nnaßgeblichen Rechte

ist. Sie bestreitet dazu auch die Echtheit der Anlagen K 6 und K B. Die Beklagte behaup-

tet, die hier maßgebliche Rechtsverletzung nicht begangen zu haben. Sie bestreitet dazu

insbesondere, dass die Anschlussermittlung wie vorgetragen stattgefunden hat, dass die-

ses Vorgehen fehlerfrei erfolgte und auch, dass ihr die ermittelte lP-Adresse zugeordnet

war.

Wegen des wechselseitigen Parteivorbringens wird im Übrigen auf die gewechselten

Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Der Einspruch der Klägerin gegen das Versäumnisurteil ist zulässig und insbesondere frist-

gemäß i.S.d. S 339 ZPO erhoben worden.

Durch den zulässigen Einspruch wird das Verfahren gemäß S 342 ZPO in die Lage zurück-

versetzt, in der es sich vor dem Eintritt der Säumnis befand.
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Die Klage hat keinen Erfolg, denn sie ist zulässig aber unbegründet.

Die örtliche Zuständigkeit Amtsgerichts Buhl ergibt sicfr aus den gg 12, 13Zpo i.v.m. €
105 Abs. 2 UrhG

Die Klage ist jedoch unbegründet, denn der Klägerin steht der geltend gemachte An-
spruch gegen die Beklagte nicht zu. Die Klägerin hat gegen die Beklagte keinen schaden-
sersatzanspruch gemäß $ 97 Abs. 2 urhG und auch keinen Anspruch auf Ersatz der Ab-
mahnkosten gemäß $ 97a Abs. 1 s' 2 urhG a.F., denn die Aktivlegitimation der Klägerin
ist nicht nachgewiesen worden.

Die Rechtsinhaberschaft der Klägerin kann hier nicht, wie es $ 10 Abs. 1 urhG vorsieht, we-
gen eirres entsprechenden Cover-verrnerks vermutet werden. Die von der Klägerin dazu
vclrgelegte Anlage K6 (AS 53) ist nicht lesbar. Auch auf die entsprechende Nachfrage des
Gerichts in der mündlichen verhandlung vom 02.09.2}1swurde der Beweis nicht geführt.
Der vorgelegte synchronisationsvertrag, in dem die Klägerin als Auftraggeberin erscheint,
ist für die Beweisftihrung auch nicht ausreichend. Dieser Vertrag hat nur eine Indizwirkuno.
Für die richterliche überzeugung ist diese nicht ausreichend.

Rechtsbehelfsbelehrunq :

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zuläs-sig' wenn der wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszu-ges die Berufung im Urteilzugelassen hät.

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem

Landgericht Baden_Baden
Gutenbergstraße 17
76532 Baden_Baden

einzulegen.

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monatennach der Verkündung der Entscheidung.

Die Berufung muss mit schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die
B:ilffffä:i:[ffi:L1e Bezeichnuns der anserochtenen Enrscheiduns und die Erkrärung entharten, dass

3[ä??LT:,[T:J,.',ffi:,#äSfff:;,,jm-artsschriftsatz besründet werden Auch diese Frisr besinnt



Dr. Fähndrich
Richterin

Beglaubigt
Büht,22.10.2015

Zimmermann
Urkundsbeamtin der Geschäftss
Durch maschinelle Bearbeitung beglau
- ohne Unterschrift gültig
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Verkündet am 21 .1CI.201 s

Zimmermann, JOSekr'in
Urku ndsbeamtin der Geschäftsstelle


